
SOCKELGEBÜHR
 » beträgt 23,04 EUR pro Jahr:
z je mit Hauptwohnsitz gemeldeter Person,
z je Einwohnergleichwert (Gewerbe)

 » enthält unter anderem folgende Leistungen:
z Behälterbereitstellung und Ident-System,
z Transport und Entsorgung überlassungspflichtiger 

Abfälle, für die keine leistungsbezogene Gebühr  
erhoben wird,

z Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit,
z Nachsorge von Deponien

 Abrechnung gegenüber Eigentümerin/Eigentümer 
oder Bevollmächtigter/Bevollmächtigtem

TRANSPORTGEBÜHR
 » beträgt: 10,00 EUR je Anfahrt zuzüglich

5,00 EUR je Großgerät*
40,00 EUR je Maxigerät*

* Einteilung siehe Seite 35

 » wird erhoben für den Transport von Elektro(nik)-
Altgeräten zu einer Annahmestelle

Abrechnung gegenüber Antragstellerin/Antragsteller

LEISTUNGSGEBÜHR RESTABFALL
 » beträgt je Entleerung für einen:

60-Liter-Behälter 2,15 EUR
80-Liter-Behälter 2,87 EUR

120-Liter-Behälter 4,30 EUR
240-Liter-Behälter 8,60 EUR

1 100-Liter-Behälter 39,40 EUR

 » Je Behälter wird eine Mindestentleerung pro Kalender-
jahr berechnet, wenn über das Behälteridentsystem
keine erfasst wurde.

Abrechnung gegenüber Eigentümerin/Eigentümer
oder Bevollmächtigter/Bevollmächtigtem

 » Zur Restabfallentsorgung können auch zugelassene 
Restabfallsäcke genutzt werden. Diese kosten 2,90 EUR
je Stück und fassen 70 Liter.

Verkaufsstellen siehe Seite 29

LEISTUNGSGEBÜHR BIOABFALL
 » beträgt je Entleerung für einen:

60-Liter-Behälter 1,29 EUR
80-Liter-Behälter 1,72 EUR

120-Liter-Behälter 2,58 EUR
240-Liter-Behälter 5,16 EUR

 » enthält unter anderem zwei Reinigungen
pro Kalenderjahr

Abrechnung gegenüber Eigentümerin/Eigentümer
oder Bevollmächtigter/Bevollmächtigtem

ZUSATZGEBÜHREN
Abfallbehälterumstellung

 » beträgt je Behälter für:
60- bis 240-Liter-Behälter 8,20 EUR

1 100-Liter-Behälter 41,00 EUR

 » wird erhoben für die Aufstellung von Restab-
fall- und Blauen Tonnen sowie den Abzug von 
Biotonnen

 » entfällt:
z wenn das Restabfallvolumen aufgrund der 

gleichzeitigen Aufstellung einer Biotonne 
verringert wird,

z bei Erstausstattung eines erstmalig
angeschlossenen Grundstücks

 Abrechnung gegenüber Eigentümerin/ 
Eigentümer oder Bevollmächtigter/ 
Bevollmächtigtem

Bereitstellungsservice

 » beträgt 1,19 EUR je Entleerung
 » ist möglich für  240- und 1 100-Liter-Behälter
 » wird erhoben für das Herausholen und Zu-

rückstellen von Restabfall-, Bio- und Blauen 
Tonnen für die Entleerung

Abrechnung gegenüber Eigentümerin/ 
Eigentümer oder Bevollmächtigter/
Bevollmächtigtem

GEBÜHREN
DER ABFALLENTSORGUNG


